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Fom Landkriegsrecht. 
(Fortsetzung). 

Das Landkriegsrecht umfaßt die Rechtsnormen, 
welche die Rechtsbeziehungen der kriegführenden 
Staaten untereinander regeln, dann diejenigen 
Normen, die RechtSsätze für die kriegführenden 
Armeen zueinander festsetzen und endlich Rechts 
sätze, welche sich auf das Verhältnis der krieg 
führenden Armeen zu der Bevölkerung des feind 
liehen Landes enthalten. 

" Für das Verhältnis der kriegführenden Staaten 
untereinander ist von der ersten Friedenskonferenz 
(1899) eine Konvention über Gebräuche und 
Regeln des Landkrieges angenommen worden; 
an der zweiten (1907) wurde sie erweitert. Dies 
Reglement ist so abgefaßt, daß eS als Vorbild 
für die den Truppen zu gebenden Instruktionen 
gelten sollte. Verletzt ein S'aat das Reglement, 
so wird er schadenersatzpflichtig. Das Reglement 
bindet nur die Staaten, die es an der Konferenz 
angenommen haben. Miteinander kriegführende 
Staaten anerkennen ihr gegenseitiges Eigentum 
nur noch in beschränktem Umfange. Das Staats 
gut ist der Beute der feindlichen Armeen preis 
gegeben. Da« Eigentum des Staates, das besteht 
in wohltätigen Anstalten, in Kunst und Wissen-
schaft. überhaupt, was mit den idealen Zwecken 
des Staates zusammenhängt, ist zu respektieren. 
DaS Bargeld, Waffen und Waffenmagazine, über-

~ Haupt-Waren, die direkt oder indirekt'der Kriegs-
führung dienen können, dürfen weggenommen 
werden. 

I m Verhältnis zu den kriegführenden Armeen 
gilt Folgendes: Unter Kriegsrecht stehen nur 

• Armeen, nur Personen, welche zur bewaffneten 
Macht eines Staats gehören. Was alles zur 
Armee gehört, ist nicht leicht zu bestimmen. Nach 
Art. 3 'des Reglements unifaßt die Armee die 
Kombattanten und Nichtkämpfenden (Handwerker 
und Troß, die nicht eingeteilt und nicht unifor-
miert sind, gehören auch zur Armee), auch die 
organisierten Truppen, wie Mi l iz . Bürgergarde 
zählen auch zum Heer. Schwieriger wird die 
Frage hinsichtlich der Freischaren (Franktireurs). 
Die Mindestbedingungen nach dem Landkriegs-
reglement sind, daß jede freiwillige Truppe einen 
verantwortlichen Führer habe (eine bloß organi-
sierie Horde wird nicht anerkannt), daß die 
Truppe durch irgend eine Uniform charakterisiert 
sei und daß sie endlich die Waffen offen tragen 
und die Regeln des Landkrieges befolgen muß. 
Außer der regulären Armee und den dieser Art 
formierten freiwilligen Truppen kann endlich noch 
die feindliche Bevölkerung selbst in den Krieg ein-
greifen. Hier haben wir einen Gegensatz zwischen 
den großen und kleinen Staaten; erstere wollen 
die Frage, ob eine sich erhebende feindliche und 
aktiv in den Kampf eingreifende Bevölkerung als 
kriegführende Armee anzuerkennen und ob auf sie 
das VölkerkriegSrecht anzuwenden sei, verneinen, 
letztere dagegen aus begreiflichen Interessen be-
jähen. Nach lebhaften Debatten kam auf der 
Haager Friedenitonsererz eine Einigung aus hal-
dem Wege zustände Darnach wird eine sich er-
hebende Bevölkerung, welche sich nicht mehr orga-
nisieren kann, als Armee betrachtet, sofern sie die 
Waffen offen trägt und die Regeln deS Land-
krtegSrechtS beobachtet. Da nach Zeitungsberichten 
die belgische Bevölkerung diese Regeln nicht be-
obachtet, so kann sie von den invasierenden beut-
scheu Armeen nicht als kriegführende Armee be-
trachtet werden. Dies alles gilt jedoch nur, so 
lange die feindliche Armee heranrückt, nicht da-

.gegen für ein bereits okkupiertes Gebiet. 
K r i e g s g e f a n g e n e . Darunter versteht man 

die Angehörige eines feindlichen Heeres bezw. 
Freiwillige des Gegners, die den Reglements-
bedingungen genügen und die freiwillig oder 
nicht in die Gewalt des Gegners gefallen sind. 
Freifcharen können nach Kriegsgebrauch standrecht-
tick erschossen werden, sie stehen außerhalb des 
Kriegsrechts. Die Kriegsgefangenschaft ist ein 
bloßer Gewahrsam. Die Gefangenen müssen von 
den Sträflingen getrennt gehalten und dürfen 
nicht zu Strafarbeiten verwendet werden. Wenn 
sie beschäftigt werden, muß die Arbeit eine ihrem 
Range entsprechende sein. Die Offiziere dürfen 
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nicht gegen ihren Willen zur Arbeit angehalten 
werden. Die Arbeit muß bezahlt werden. Unter 
keinen Umständen dürfen sie gegen das eigene 
Vaterland verwendet werden. Die von ihnen b--
nötigten Mobjlien müssen den Gefangenen belassen 
werden, .dagegen werden die militärischen AuS-
rüstungSgegenstände ihnen abgenommen und ver 
fallen als Beute dem Staat. I n Bezug auf die 
Verpflegung sind die Kriegsgefangenen gleich zu 
behandeln wie die eigenen Armeeangehörigen glei-
che» Ranges. Der Staat, welcher Kriegsgefangene 
macht, bestimmt deren Freiheit. Das eigentliche 
Einsperren darf nur in Ausnahmefällen erfolgen. 
Entweicht ein Kriegsgefangener und gelängt er 
glücklich zu seiner Armee, so darf er auch bei 
Wiedergefangennahme nicht bestraft werden. Wird 
er aber bei der Entweichung erwischt, so kann er 
disziplinarisch bestrast werden. Der Bruch des 
Ehrenwortes bei der Freilassung, nicht mehr ge> 
gen den freilassenden Staat zu kämpfen, kann 
durch Erschießung bestrast werden. Es bestehen 
dann noch besondere Borschriften über Führung 
von Listen über die Gefangenen, deren Austausch 
usw. Wie ganz anders ist dies heute als nach 
dem früheren Kriegsrecht, wo die Gefangenen 
oftmals kurzer Hand getötet worden sind! 

D i e B e u t e wird teils gemacht gleichzeitig 
mit den Kriegsgefangenen, teils wird sie allein 
weggenommen. Alles Kriegsmaterial des Gegners 
Munition^Maffen,„.Pfert,e.7^Wygen.^usw.) wird, 
durch^lvegnah'me Eigentum des wegnehmenden 
Staates kraft BeutercchlS. Damit aber aus dem 
Besitz Eigentum werde, muß er ein gesicherter 
sein oder wenigstens eine Zeit gedauert haben. 
Die Beute muß entweder in die AufenthaltSplätze 
deS nehmenden Heeres verbracht worden sein, 
oder sie muß mindestens 24 Stunden im Besitze 
gewesen sein. I m Falle einer Wiedererlangung 
des Besitzes innerhalb 24 Stunden gilt er als 
niemals verloren. 

Die Objekte der triegSgefangenen Soldaten 
wie die notwendigen AuSrüstungsgcgenstände 
müssen ihnen belassen werden und alles Privat-
eigentum verbleibt sein eigen und in seiner Ver-
Wahrung. 

D i e V e r w u n d e t e n . — D a S R o t e 
K r e u z . Schon seit dem 16 Jahrhundert wuv 
den zwischen einer Reihe von. Staaten Verträge, 
die sich auf die Behandlung der Verwundete» 
und Kranken im Kriege bezogen, abgeschlossen 
Auf Anregung von 2 Genfern, H. Dunant und 
Moinnier, wurden seit 1864 alle Staaten der 
Welt zu einem Gesamtverlrage zusammengeschlossen. 
Die formelle Initiative hiezu ging vom schweizer. 
Bundesrat aus und seit daher hat die Schweiz 
eine besondere Mission erhalten, die Verhältnisse 
der Verwundeten und Kranken im Kriege wahr-
zunehmen. 1906 wurde die Genfer Konvention 
revidiert. 

1. E in erster Grundsatz dieser Konvention ist 
der, daß die Angehörigen eines Heeres, sowohl 
Kämpfende als Nichtkämpfende ohne Rücksicht auf 
ihre Nationalität verpflegt werden sollen. Jede 
Armee hat die Pflicht, sämtliche in ihrem Rayon 
liegenden Kranken und Verwundeten in gleicher 
Weise zu verpflegen und sich so auch der feind-
lichen anzunehmen. Ergibt die militärische Not-
wendigkeit, daß die Kranken und Verwundeten 
zurückgelassen werden müssen, dann muß auch 
eine genügende Anzahl SanitätSpersonen zurück-
gelassen werden. 

2. Gin anderer Grundsatz der Genfer Kon-
vention ist solgender: Wenn jemand trank oder 
verwundet ist, so schließt dieS seine -Kriegs-
gefangenschaft nicht auS; geheilte Verwundete 
oder Kranke bleiben kriegSgefangen. 

3. Ein dritter Hauptsatz ist: Nach jedem Ge-
fechte hat diejenige Truppe, die im Besitze deS 
Schlachtfelde» ist, die nötigen Maßnahmen zur 
Feststellung der Toten und zu deren Bestattung 

treffen. Die Armeen sind verpflichtet, über 
jie Kranken und Verwundeten genaue Verzeich-
nisse zu führen.und hievon dem Gegner M i t -
teilung zu machen. „ 

Weiter statuiert die Genfer Konvention eine 
gewisse Art von Unverletzlichkeit (Immunität) für 
liwisse Institute deS Sanitätsdienstes. S ie unter-
>!de» bewegliche Formationen und feststehende 

Anstalten. Die Sanitätsanstalten müssen, soweit 
es die militärischen Verhältnisse erlauben, geschont 
werden; sie dürfen nicht beschossen und ihrem 
Sanitätszwecke nicht entfremdet werden. Begibt 
sich eine Truppe unter den Schutz der SanitätS-
anstatt, so genießt sie den allgemeinen Schutz 
nicht. — DaS spezielle Sanitätspersonal: Aerzte, 
Tiener, Geistliche usw. ist von der Kriegs-
gefangenschaft befreit. Diese Bestimmung findet 
auch Anwendung auf private Sanitätsanstalten 
und solche neutraler Staaten. Immerhin muß 
ihre Tätigkeit vom Heere, bei dem sie sind, auto> 
risierl und auch dem Gegner notifiziert werden 

Als Abzeichen sämtlicher von der Genfer 
Konvention als unverletzlich (immun) bezeichneten 
Sanitätspersonen und Anstalten ist von vielen 
Staaten (auch China und Japan) das umgekehrte 
Schweizerwappen, nämlich das rote Kreuz im 
weißen Felde, von den mohamedanischen Staaten 
der rote Halbmond und von Persien der rote 
Löwe mit der Sonne angenommen worden. 

D i e F e i n d s e l i g k e i t e n . Oberster Grund-
satz für den Krieg ist: Es gibt kein unbegrenztes 
Recht der Verwendung der Kriegsmittel, im Ge-
gensatz zum alten Kriegsrecht, welche« jede» Mittel 
dem Gegner gegenüber als erlaubt erklärte. Eine 
Reihe von besonders unmenschlichen, grausamen 
Kriegsmitteln sind ausdrücklich verboten, so die 
Verwendung von Gift und vergifteten Waffen, 
^ g i s t W z " ' H M ' " « e M f f M / ' ' ? ^ r M i « n g ' von 
Seuchen, hinterlistiges Umbringen von feindlichen 
Personen, Tötung von Personen, die sich auf 
Gnade'oder Ungnade ergeben haben, Verbot der 
Bestimmung, daß kein Pardon gegeben werde, 
Zusügung unnötiger Leiden, Verbot der Ver-
Wendung grausamer (explodierender) Geschosse, 
von Geschossen mit erstickenden Gasen (nicht von 
allen Staaten unterschrieben). Verboten ist die 
mißbräuchliche Verwendung des Zeichens der 
Genfer Konvention und der Parlamentäre. Durch 
ein besonderes Abkommen von 1899, erneuert 1907, 
ist verboten das Werfen von Geschossen aus Luft 
schiffen. I m ErneucrungSvertrag (von 1907) fch 
len aber die großen Staaten wie Frankreich, das 
Deutsche Reich, Oesterreich-Ungarn. Italien, Eng-
land, Japan usw. Für diese steht nichts im Wege, 
Luftschiffe beliebig dazu zu verwenden. 

S p i o n a g e . Nicht verboten ist es. sich auf 
listige Weise, Nachrichten vom Feinde zu verschaffen, 
z. B . durch Bestechung ic. Personen, die nicht zum 
Heere gehören und im Operationsgebiete sich be-
finden, sich aber aus listige Weise Nachrichten für de» 
Feind beschaffe», sind S p i o n e . Die Spionage ist 
nicht verboten; alle Staaten brauchen sie; doch kann 
ein erwischter Spion standrechtlich erschossen 
werden. Spioniert jemand außer der Operations 
zone, so handeli es sich um ein gewöhnliches Bev 
brechen des Landesverrates a. a. 

D e r P a r l a m e n t ä r ist ein Angehöriger des 
fremden Heeres, der sich mit äußeren Kennzeichen 
versehen zum gegnerischen Heer begib», um Ber< 
Handlungen zu pflegen. E r führt eine weiße Flagge. 
Kein Staat ist verpflichtet, einen Parlamentär an-
zunehmen, doch darf er ihn weder verletzen, noch 
gefangen nehmen (es kommt aber tatsächlich doch 
auch vor). Nur wenn der Parlamentär seine 
Stellung mißbräuchlich benlltzt, so kann er ge-
fangen, nicht aber bestrast werden. Anders selbst-
verständlich, wenn ein Spion die Parlamentär-
flagge mißbraucht. 

B e l a g e r u n g u n d Besch ießung. Haupt-
prinzip der Konvention: Unverteidigte Oertlichkeiten, 
Städte, Dörfer, Gasthöfe, auch nur einzelne Häu-
ser dürfen nicht angegriffen oder bombardiert wer-
den. 

Unter Städten versteht man solche, die esset-
tiv verteidigt sind; eine befestigte, aber von Trup-
Pen entblößte Stadt ist unverteidigt. Aber auch' 
wo die Belagerung und Beschießung zulässig ist, 
sind gewisse Vorsichtsmaßregeln zu treffen. Diese 
Ortschaften sind zu benachrichtigen, damit die fried-
liche Bevölkerung sich flüchten kann. Die idealen 
Zwecke und dem Kultur dienenden Gebäude sind 
bei der Belagerung und Beschießung besonders zu 
berücksichtigen und sind'.deshalb durch Flaggen 
kenntlich zu machen. Bei Erstürmung ist die 
Plünderung formell verboten. 

V e r h ä l t n i s der k r i e g f ü h r e n d e n A r -
meen z u r B e v ö l k e r u n g . Es sind drei A r -
ten der Bevölkerung zu unterscheiden: Die eigene 
Landesbevölkerung Angehörige neutraler Staaten, 
und Angehörige des feindlichen Landes. I m e i -
genen Land gilt Landesrecht, nicht Völkerrecht 
und Territorialgewalt, nicht Kriegsgewalt, im 
f r emden Land gilt Kriegsrecht und KriegSge-
walt. 

I m eigenen Gebiet kann eine Armee nach 
der jetzt herrschenden Auffassung, gegenüber der 
fremden Bevölkerung keine besondern Maßregeln 
ergreifen. Nach der zweiten Friedenskonferenz ist 
eS nicht einmal gestattet, die fremde Bevölkerung 
auszuweisen (kommt aber doch vor) oder in sog. 
Konzentrationslagern (Burenkrieg) zu verbringen. 
Die feindliche Bevölkerung ist intakt zu lassen, 
solange sie sich ruhig verhält. Niemals darf sie 
gegen das eigene Vaterland verwendet werden. 
I m feindlichen Gebiete muß zwischen dem Ge-
biet in der Kampfzone und dem bereit» okkupier-
ten Gebiet unterschieden werden. E» darf im Ok-
kupationSgebiet eine Armee die feindliche Bevölkerung 
weder zwingen noch bestrafen. Führer-Dienste zu 
leisten; eS dürfen keine Auskünfte erteilt werden. 
Ein Antrag auf Ausdehnung dieser Bestimmung 
auf die Kampfzone ging auf der Friedenskonferenz 
nicht durch. I n der OkupationSzone muß Ber-
mögen, Leben und Familie geschont werden. Plan-
derung und mutnÄize Zerstörung deS Eigentums 
ist verboten; ebenso Kollektiostrafen, wie z. B . 
ein Dorf verbrennen. 

Jedes im Besitze der feindlichen Armee be-
findliche Gebiet gilt als okkupiert. Der Okkupant 
übt eine Art staatsrechtlichen Nießbrauch darüber 
aus. E r ist gegenüber der feindlichen Bevöl-
kerung zur Aufrechterhaltung der staatlichen Ord-
nung verpflichtet und darf nicht alles den mili-
täuschen Interessen opfern. Die bürgerliche 
Ordnung und das Prozeßrecht sollen erhalten 
bleiben, und die Staatsverwaltung unter der 
Kontrolle des Okkupanten weitergeführt werden. 
Die vorübergehende Gewalt darf nicht mißbraucht, 
z. B . von der Bevölkerung der Treueid nicht ab-
verlangt werden usw. Allerdings kann in ge-
wissem Maße die Gewalt gebraucht werden, so 
zu Requisitionen und Kontributionen. Requisition 
ist die zwangsweise Anschaffung von den der 
unmittelbaren Kriegsführung dienenden Gegen-
ständen (Fuhrwerke, Wagen. Pferde usw.) und 
persönliche Dienstleistungen (Besorgung von TranS-
Porten, aber nur im Okkupationsgebiet). Diese 
Leistungen müssen bar bezahlt werden. E« gilt 
aber der Grundsatz, daß nicht einfach die letzt-
mögliche Leistung auS der Bevölkerung heraus-
gepreßt werden darf. Die Ansprüche an eine 
Ortschaft müssen im Verhältnis sein zur Leistung, 
der Gedanke der Requisition ist die Befriedigung 
der Bedürfnisse der Truppe, die sich in diesem 
Gebiete befindet. Anders die Kontribution; sie 
ist eine Einforderung von Geld. Beschränkungen 
für deren Einhebung sind: S ie darf nur von 
dem Oberbefehlshaber einer ganzen -Armee er-
hoben und nur für die unmittelbaren Zwecke 
eines Truppenkörpers bezogen werden, also nicht 
nur ein Geldzusammenraffen wie etwa bei den 
früheren Brandschatzungen. Die Kontribution 
wird nicht von der feindlichen Armee direkt, son-
dern mittelbar von den Verbänden wie Gemein-
den, Bezirken usw. auf dem ordentlichen Steuer-
weg, als Zuschlag usw. erhoben. TS wird den 
Verbänden zur Abführung der Kontribution ge-
wöhnlich eine Frist bestimmt. 

Dies ist kurz das Wesentliche deS Landkriegs-
rechts. 

Um die Siesesptlm ? 
Angesichts der gewaltigen krieg. Ereignisse 

wird in weiten Kreisen mit Bangigkeit die inhalt-
schwere Frage aufgeworfen: Wer wirb- in die-
sein Niesenlampfe siegen? M a n beurteilt die 
Aussichten des Krieges vielfach nach trügerischen 
Symptomen des Augenblicks, und läßt dabei die 
hochwichtige Erwägung außer Acht, daß die 
kompetenten inilitärischen Autoritäten^ bei den 
kriegführenden Mächten von vorneherein jegl i- . 
che Eventualitäten in Betracht gezogene haben. 


